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Mannheimer Impfzentrum hat Betrieb aufgenommen
Nachdem am vergangenen Wochenende ein
Stresstest mit den Mannheimer Hilfsorgani-
sationen stattfand, wurden am 4. Januar die
ersten Bürgerinnen und Bürger im Impf-
zentrum Mannheim auf dem Maimarktge-
lände geimpft. Aufgrund der momentanen
Verfügbarkeit des Impfstoffs wurden zu-
nächst fünf Impfstraßen mit einer Gesamt-
kapazität von 420 Impfungen pro Tag geöff-
net. Insgesamt können bis zu zehn Impfstra-
ßen mit einer Kapazität von 120 Impfungen
pro Stunde geöffnet werden.

„Dass es ein großer Vorteil ist, dass wir in
Mannheim ein eigenes Impfzentrum ein-
richten konnten, zeigt sich bereits nach der
ersten Woche, in der mehr als 1.800 Men-
schen in Pflegeeinrichtungen geimpft wer-
den konnten. Jetzt kann es im Impfzentrum
selbst losgehen, wenn auch zunächst noch
nicht mit voller Auslastung, da dafür leider
die uns zugewiesenen Impfdosen nicht aus-
reichen“, so Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz bei einem Vorort-Termin. „Gemeinsam
mit den Bürgermeistern Christian Specht
und Dirk Grunert möchte ich dem Leitungs-
team und den engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Impfzentrum herzlich
danken, aber insbesondere auch allen Betei-
ligten, insbesondere der Feuerwehr, die mit
enormem Einsatz dafür gesorgt haben, dass
das Impfzentrum einsatzbereit ist. Die ra-
sche, wirksame Impfung einer deutlichen
Mehrheit der Bevölkerung ist der einzige
Weg zur Überwindung der Pandemie. Ich
bin optimistisch, dass gute Erfahrungen mit
der Impfung auch die überzeugen werden,
die jetzt noch skeptisch sind.“

„Derzeit hat das Mannheimer Impfzent-
rum täglich 420 Impftermine eingestellt.
Diese sind größtenteils vergeben“, berichtet
Erster Bürgermeister Christian Specht, der
als Feuerwehrdezernent in die Arbeit der

Besonderen Aufbauorganisation des Impf-
zentrums eingebunden ist. „Bislang haben
wir als Stadt Mannheim für unser Impfzent-
rum 16.575 Impfdosen erhalten. Die Impfter-
mine sind derzeit auf sechs Wochen ange-
legt und werden angepasst, sobald absehbar
ist, dass weiterer Impfstoff zur Verfügung
steht. Parallel zum Impfzentrum sind die
mobilen Impfteams in den Alten- und Pfle-
geeinrichtungen im Einsatz. Die Organisati-
on und Durchführung sämtlicher Impfungen
ist ein enormer Kraftakt, der auch in den
kommenden Wochen einen besonderen Ein-
satz aller Beteiligten abverlangen wird.“ Die
Stadt Mannheim wird entsprechend ankün-
digen, wenn weiterer Impfstoff und damit
neue Termine zur Verfügung stehen.

„Das Impfzentrum in Mannheim zeigt,
dass unsere gemeinsamen Anstrengungen
gegen die Pandemie greifen und dass wir in
dieser Krise zielführend und effektiv han-
deln. Die Impfung ist ein wichtiger Schritt
zurück in einen möglichst normalen Alltag,
wie wir ihn vor der Pandemie kannten“, er-
klärt Gesundheitsbürgermeister Dirk Gru-
nert. „Bei einer breiten Durchimpfung der
Bevölkerung kommen wir diesem Ziel be-
deutend näher. Deswegen sollten möglichst
viele Mannheimerinnen und Mannheimer
zur Impfung gehen. Auch nach der Impfung
bleibt aber erst einmal ein achtsamer Um-
gang mit den AHA-Regeln wichtig.“

Aktuell wird im Einschichtbetrieb von 8
Uhr bis 15 Uhr geimpft. Bei Vollauslastung
läuft das Impfzentrum im Zweischichtbe-
trieb, sieben Tage die Woche von 7 Uhr bis 21
Uhr. Geplant ist der Betrieb des Zentrums
zunächst bis mindestens zum 30. April.

Das medizinische Personal für das Impf-
zentrum wird über einen Personaldienstleis-
ter gestellt. Hier kommen auch Mitarbeiten-
de der Mannheimer Kliniken zum Einsatz.

Das Organisationspersonal stellt derzeit die
Stadt Mannheim. Das Personal für die Infra-
struktur kommt von Dienstleistern. Derzeit
sind 15 Mitarbeitende im medizinischen Be-
reich tätig und rund 13 Mitarbeitende küm-
mern sich um die administrativen Tätigkei-
ten. Die Stadt Mannheim fungiert dabei als
Generalunternehmerin des Landes Baden-
Württemberg. Die Kosten für das Impfzent-
rum übernimmt das Land. Vom Bund
stammt die Software für die Terminvergabe.

Zusätzlich impfen in Mannheim fünf mo-
bile Impfteams seit dem 27. Dezember 2020
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Perso-
nal von Alten- und Pflegeeinrichtungen. Bis-
lang (Stand 3. Januar) haben die mobilen
Teams 1.800 Menschen in 26 Pflegeeinrich-
tungen geimpft.

Hintergrund
In Baden-Württemberg haben neun Zentra-
le Impfzentren sowie das Impfzentrum
Mannheim die Arbeit aufgenommen. Ab
dem 15. Januar folgen rund 50 Kreisimpf-
zentren. Die Kreisimpfzentren befinden sich
in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-
Württemberg. Zusätzlich sind mobile Teams
unterwegs, um Menschen zu erreichen, die
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und
sich in Alten-und Pflegeeinrichtungen be-
finden.

Anspruch auf eine Covid-19-Schutzimp-
fung haben derzeit nach der entsprechen-
den Verordnung des Bundes vor allem Per-
sonen, die das 80. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Über die Impftermin-Servicehotline
des Landes, die über die Rufnummer 116 117
zu erreichen ist, können Termine für das
Impfzentrum Mannheim gebucht werden.
Zudem besteht auf der bundesweiten Web-
site www.impfterminservice.de die Mög-
lichkeit, einen Termin zu buchen. |ps

Wer in Quarantäne muss
Zur Vereinfachung und Beschleunigung der
Prozesse hat das Land Baden-Württemberg
die Rechtsgrundlagen zur behördlich ange-
ordneten Quarantäne* geschaffen.

Betroffene werden so schnell wie möglich
vom Gesundheitsamt informiert und über
die Modalitäten der Quarantäne wie Verhal-
tensregeln und Dauer aufgeklärt. Das Ge-
sundheitsamt nimmt Kontakt zu allen positiv
getesteten Fällen auf, sobald ihm der Labor-
befund vorliegt.

Gemäß Robert Koch-Institut (RKI) wird ei-
ne Quarantäne grundsätzlich dann behörd-
lich angeordnet, wenn ein hohes Risiko für
eine Ansteckung mit dem neuen Corona-Vi-
rus besteht. Dies ist der Fall,
• wenn eine Person positiv getestet wurde.
• wenn innerhalb der letzten zwei Wochen
enger Kontakt zu einer oder einem Infizier-
ten mit einer laborbestätigten COVID-19-
Diagnose bestand.
• wenn innerhalb der letzten 14 Tage ein Auf-

Erläuterungen zur behördlich angeordneten Quarantäne
enthalt in einem Risikogebiet stattgefunden
hat.

Auch in anderen Fällen kann das Gesund-
heitsamt eine Quarantäne anordnen.

Dauer der Quarantäne
Bei positiv getesteten Personen beginnt die
Quarantäne mit dem positiven Testergebnis.
Bei positiv getesteten Personen ohne Sym-
ptome endet die Quarantäne 10 Tage nach
dem Test. Bei positiv getesteten Personen
mit symptomatischem Krankheitsverlauf en-
det sie 10 Tage nach Symptombeginn und
Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stun-
den.

Wer Krankheitszeichen bemerkt, die auf
eine Ansteckung mit dem Corona-Virus hin-
deuten – wie Husten, erhöhte Temperatur
oder Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des Ge-
ruchs- beziehungsweise Geschmackssinns,
Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Glie-
derschmerzen und allgemeine Schwäche –
und für den das Gesundheitsamt oder eine
befugte Ärztin beziehungsweise ein befug-
ter Arzt einen Corona-Test veranlasst hat,
muss sich bis zum Vorliegen des Befundes zu
Hause isolieren.

Für Haushaltsangehörige von positiv ge-
testeten Personen beginnt die Quarantäne
unverzüglich, nachdem sie von dem positi-
ven Test der im Haushalt lebenden Person
erfahren haben. Die Quarantäne endet frü-
hestens 10 Tage nach der Testung oder nach
dem Symptombeginn der positiv getesteten
Person.

Personen, die mindestens 15 Minuten bei
einem Abstand von unter 1,5 Metern mit ei-
ner mit COVID-19 infizierten Person gespro-
chen haben beziehungsweise von dieser Per-
son angehustet oder angeniest worden sind
oder die sich über 30 Minuten in einem Raum
mit hoher Konzentration infektiöser Aeroso-
le aufgehalten haben, gelten als Kontaktper-
son der Kategorie 1. Bei Kontaktpersonen der
Kategorie 1 beginnt die Quarantäne unver-
züglich, nachdem sie darüber informiert wur-
den, dass sie Kontaktperson der Kategorie 1
sind und dauert unabhängig vom Testergeb-
nis beziehungsweise von den Testergebnis-
sen mindestens 10 Tage. In dieser Zeit be-
steht das größte Risiko für den Ausbruch ei-
ner Infektion. In Einzelfällen kann das Ge-

sundheitsamt eine andere Dauer anordnen.
Kontaktpersonen der Kategorie 1 sollten
während ihrer Quarantäne ein Symptomta-
gebuch führen. Eine Vorlage dafür findet sich
unter www.rki.de.

Schülerinnen und Schüler, die ausschließ-
lich im Schulkontext mit einer positiv getes-
teten Schülerin oder einem positiv geteste-
ten Schüler aus der eigenen Schulklasse oder
Kursstufe Kontakt hatten, können als Kon-
taktpersonen der Kategorie Cluster-Schüler
gelten. Kontaktpersonen der Kategorie Clus-
ter-Schüler müssen sich unverzüglich, nach-
dem es ihnen vom Gesundheitsamt oder von
einer vom Gesundheitsamt damit beauftrag-
ten Person – wie zum Beispiel der Schulleite-
rin oder dem Schulleiter – mitgeteilt wurde,
in Quarantäne begeben. Für diese Kontakt-
personen endet die Quarantäne 10 Tage nach
dem letzten Kontakt mit der positiv geteste-
ten Person. Ab dem 5. Tag kann sie durch ei-
nen frühestens an diesem Tag vorgenomme-
nen Test mit negativem Ergebnis beendet
werden.

Bei Rückkehrenden aus Risikogebieten
sind die besonderen Hinweise der Corona-
Verordnung EQ (Einreise und Quarantäne)
zu beachten.

Kontaktpersonen der Kategorie 2
Wer beispielsweise nur im gleichen Raum
mit einer positiv getesteten Person war und
keinen engen Kontakt hatte, wird als Kon-
taktperson der Kategorie 2 gewertet und es
wird in der Regel keine Quarantäne angeord-
net, da ein geringeres Ansteckungsrisiko be-
steht. Wer mit Menschen mit Vorerkrankun-
gen arbeitet (Krankenhaus, Altenpflege etc.),
sollte aber in jedem Fall seinen Arbeitgeber
informieren. Für alle gilt, dass sie eine tägli-
che Selbstkontrolle auf Krankheitszeichen
vornehmen sollten. Bei Auftreten von Krank-
heitszeichen sollte dringend eine Testung er-
folgen.

Kontaktperson einer Kontaktperson
Wer Kontakt zu einer Person in der Familie,
im Freundes- oder Bekanntenkreis hatte, die
wiederum Kontakt zu einem im Labor bestä-
tigten COVID-19-Fall hatte, aber völlig ge-
sund ist, muss ebenfalls nicht in Quarantäne.
In diesem Fall ist man keine Kontaktperson,

hat kein erhöhtes Risiko für eine Infektion
mit dem neuen Corona-Virus und kann auch
niemanden anstecken. Man ist „nur“ Kon-
taktperson einer Kontaktperson.

Die grundsätzlichen Regelungen können
jeweils durch die Mitarbeitenden des Ge-
sundheitsamts überprüft und individuell an-
gepasst werden. Zudem gibt es Ausnahme-
regelungen, beispielsweise bei medizini-
schem Personal. Hier bedarf es individueller
Rücksprachen mit dem Gesundheitsamt.

Verstöße
gegen Quarantäneanordnung

Verstöße gegen die behördlich angeordnete
Quarantäne können mit einem Bußgeld be-
straft werden.

Ausführliche Informationen gibt es unter
www.rki.de sowie unter www.baden-wuert-
temberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/uebersicht-corona-verordnun-
gen/coronavo-absonderung.

*In diesem Text wird nicht zwischen Quaran-
täne und Isolation unterschieden.

WichtigeInformationen
zumCorona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Sobald das Landesgesundheitsamt Ba-
den-Württemberg die Sieben-Tage-Inzidenz
für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht,
ist sie unter www.mannheim.de/inzidenz-
zahl einsehbar.

Änderung der
Öffnungszeiten der Fieberambulanz

Aufgrund der derzeitigen geringen Auslas-
tung der Fieberambulanz in Mannheim wer-
den die Öffnungszeiten wie folgt geändert:
montags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Wei-
terhin wird um vorherige Terminvergabe
über www.terminland.de/elgato76/ gebe-
ten. |ps
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AKTUELLE INFORMATIONEN UND
REGELUNGEN ZUR QUARANTÄNE

TRENUTAČNE
INFORMACĲE I PRAVI-
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www.mannheim.de/quarantaene
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CURRENT
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НОКАРАНТИНАТА
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REGLEMENTĂRI

ACTUALE PRIVIND
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www.mannheim.de/quarantaene

TROVERETE INFORMA-
ZIONI AGGIORNATE
E REGOLE RELATIVE
ALLA QUARANTENA
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www.mannheim.de/quarantaene

KARANTINA
KONUSUNDA GÜNCEL
BILGILENDIRMELER VE

UYGULAMALAR

www.mannheim.de/quarantaene
altında

unter www.mannheim.de/quarantaene
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 11.,
bis Freitag, 15. Januar, in folgenden Straßen
mobile Geschwindigkeitskontrollen durch:

Am Aubuckel - Elisabethstraße - Eschen-
hof -Feldstraße -Glücksteinallee -Gontard-
straße -Hauptstraße - Kasseler Straße -
Meerfeldstraße (Diesterwegschule) - Meer-
wiesenstraße - Mudauer Ring - Mühldorfer-
straße - Oppauer Straße (Waldhofschule) -
Otto-Beck-Straße (Pestalozzischule) - Otto-
Siffling-Straße - Rennershofstraße - Secken-
heimer Straße - Speckweg -Spessartstraße
(Brüder-Grimm-Schule) - Spiegelstraße - Tul-
lastraße - Waldpforte (Alfred-Delp-Schule) -
Werderplatz (Oststadtschule) - Wiesbade-
ner Straße (Friedrich-Ebert-Schule) - Wind-
eckstraße |ps

StadtratRolandWeiß
verstorben

Am 28. Dezember 2020 ist Stadtrat Roland
Weiß im Alter von 64 Jahren verstorben. Der
gebürtige Mannheimer war – nach seiner
Zeit als Sprecher im Bezirksbeirat Waldhof –
ab 2004 Mitglied des Gemeinderats, zu-
nächst für die SPD, dann für die Freien Wäh-
ler – Mannheimer Liste und dort zuletzt im
Ausschuss für Bildung und Gesundheit,
Schulbeirat, Jugendhilfeausschuss, im Aus-
schuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales so-
wie im Integrationsausschuss tätig. Von
2004 bis 2006 war Roland Weiß zudem Ab-
geordneter des baden-württembergischen
Landtags.

„Das langjährige und umfassende Engage-
ment von Roland Weiß in der Politik sowie in
zahlreichen Vereinen verdient großen Re-
spekt. Ihm war das Wohl seiner Heimatstadt
und deren Bewohnerinnen und Bewohner
zentrales Anliegen – sein unermüdlicher Ein-
satz beeindruckte“, so Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz. „Verwaltung und Gemeinde-
rat trauern um einen kenntnisreichen und
vielfältig engagierten Stadtrat und Bürger.“

Nach dem Abitur war Weiß als Rettungs-
sanitäter tätig, später wurde er Geschäfts-
führer des ASB-Regionalverbands Mann-
heim/Rhein-Neckar. Danach war er viele Jah-
re Fraktionsgeschäftsführer der Freien Wäh-
ler – Mannheimer Liste. Der Vater zweier
Töchter war Mitglied in über 50 Vereinen. |ps

GerhardRietschel
80geworden

Der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte
der Stadt Mannheim, Dr. Gerhard Rietschel,
ist am Montag 80 Jahre alt geworden. Der
frühere Leiter der Naturkunde-Abteilung bei
den Reiss-Engelhorn-Museen ist seit 1982
Naturschutzbeauftragter und setzt sich für
den Schutz der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt ein. Er steht bis heute der Unteren
Naturschutzbehörde genauso wie Bürgerin-
nen und Bürgern mit seiner fachlichen Bera-
tung zur Seite. Der sichere Brutplatz für
Wanderfalken im Turm der Konkordienkir-
che ist seinem Engagement ebenso zu ver-
danken wie die Ausweisung zahlreicher Na-
turschutzgebiete und die „Besucherlen-
kungsmaßnahme“ auf der Reißinsel. Seit
2006 ist Rietschel zudem Vorsitzender des
Vereins für Naturkunde. Mit Vorträgen, Ar-
beitsgemeinschaften, Führungen und Publi-
kationen gibt er seine immense Expertise
und Begeisterung weiter und ist vielgefrag-
ter Ansprechpartner. Für seine Verdienste
wurde er mit der Staufermedaille des Landes
Baden-Württemberg ausgezeichnet. |ps
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Neues von der BUGA 23
Auf dem Weg zur BUGA 23: Knapp zweiein-
halb Jahre vor der Eröffnung der Bundesgar-
tenschau am 14. April 2023 wird im Amtsblatt
quartalsweise über die Meilensteine infor-
miert.

Hinterm Baustellen-Zaun:
BUGA 23-Führungen

Seit Spätsommer 2020 nahmen 550 Interes-
sierte an 35 angebotenen Besichtigungstermi-
nen auf Spinelli teil – darunter städtische Mit-
arbeitende, Fraktionen des Gemeinderats,
Ortsverbände, gesellschaftlich wichtige Mul-
tiplikatoren, Vertretende der Medien und der
Wirtschaftsunternehmen, Fachleute sowie
Bürgerinnen und Bürger. Auch zukünftig
möchte die BUGA 23 die Öffentlichkeit über
die Fortschritte auf der Großbaustelle Spinelli
auf dem Laufenden zu halten und wird vo-

raussichtlich ab Frühjahr 2021 wieder Termine
für Führungen anbieten – sofern es die Coro-
na-Pandemie zulässt.

Aus Alt mach Neu: U-Halle
Sie zeugt noch von der militärischen Nutzung
der Fläche: die riesige U-Halle auf Spinelli. Im
November hat der Gemeinderat zugestimmt,
dass sie in zwei Phasen ertüchtigt wird. Bis
zur Eröffnung der Bundesgartenschau im
April 2023 wird die U-Halle auf rund 10.700
Quadratmeter Nutzungsfläche zurückgebaut
und nach der BUGA 23 in einem zweiten
Schritt auf zirka 5.600 Quadratmeter redu-
ziert. „Uns leitet der Gedanke, Existierendes
weiter zu nutzen und zweit zu verwerten
–Stichwort re-use und recycle. Wir bauen also
nichts Neues, schaffen aber dennoch über
den Rückbau etwas Neues, indem wir beste-

hende Strukturen und Gebäude auf innovati-
ve Art und Weise anders nutzen“, erläutert
Michael Schnellbach, Geschäftsführer der
BUGA 23.

Neues, grünes Kochen:
Gastro-Konzept

Nachhaltig sollen die Gerichte sein und lecker
natürlich auch, man möchte satt werden, aber
gerne auch etwas Besonderes erleben. Ingo
Wessel wird das Gastronomie-Konzept für die
BUGA 23 in Mannheim entwickeln. Die größte
Herausforderung in Mannheim: die zwei un-
terschiedlichen Gelände Spinelli und Luisen-
park gastronomisch für 2,1 Millionen Besuche-
rinnen und Besucher zu erschließen. „Die
Gastronomie muss erlebnisreich sein und zur
jeweiligen Veranstaltung thematisch pas-
sen“, so Wessel.

Fabian Burstein wird Projektleiter
Mit Fabian Burstein konnte für die BUGA 23
ein visionärer Kulturschaffender gewonnen
werden, der ab Januar als Projektleiter dabei
ist. Er will das „Mannheimer Modell“ weiter-
führen: Kultur soll eine tragende Rolle bei der
Bundesgartenschau 2023 spielen. Burstein
sieht in der BUGA 23 „einen Höhepunkt eines
überregional beachteten Stadtentwicklungs-
prozesses“. Mit Fabian Burstein kehrt ein in
der Kulturszene der Metropolregion Rhein-
Neckar bekanntes Gesicht zurück nach Mann-
heim: Der gebürtige Wiener hat sich in der
Metropolregion einen
Namen gemacht als Kul-
turmanager mit Visionen
einerseits und einer gro-
ßen tatkräftigen Energie
andererseits. |ps

Tagesmutter
oder -vater werden

Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen
Kindern gestaltet, verantwortungsbewusst
und kooperativ ist, findet in der Kindertages-
pflege einen Weg zwischen reiner Familien-
und/oder voller Berufstätigkeit.

Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt
in der Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Um
als Kindertagespflegeperson tätig werden zu
dürfen, wird eine Erlaubnis des Jugendamts
benötigt. Diese wird bei persönlicher Eig-
nung und nach erfolgreicher Qualifizierung
erteilt.

Der Fachdienst Kindertagespflege des
Fachbereichs Jugendamt und Gesundheits-

amt der Stadt Mannheim informiert am Mitt-
woch, 13. Januar, ab 9.30 Uhr, über alle Fragen
rund um die Tätigkeit einer Kindertagespfle-
geperson.

Wer sich dafür interessiert, wird gebeten,
sich vorab per E-Mail an kinder.tagespfle-
ge@mannheim.de oder telefonisch unter
0621/293-3734 anzumelden. Die Informati-
onsveranstaltung findet via Videokonferenz
statt. Nach Anmeldung erhalten die Interes-
sentinnen und Interessenten alle weiteren
Informationen per E-Mail. Sofern eine Teil-
nahme an der Videokonferenz nicht möglich
ist, vereinbaren die Fachkräfte einen telefo-
nischen Gesprächstermin. |ps

Informationsveranstaltung zur Tätigkeit

„Extremsituationen“

Der Club der unmöglichen Fragen, ein offe-
nes Dialogformat des FrauenKulturRats und
der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Mannheim in Kooperation mit dem Mann-
heimer Stadtensemble, beschäftigt sich aus
Frauenperspektive mit aktuellen und kontro-
versen Themen. Er setzt in der Spielzeit
2020/2021 das Motto „Alltags-Extremismus
aus der Frauenperspektive“ fort, ergänzt um
den Aspekt der Erfahrungen mit der Pande-
mie. Die nächste Veranstaltung findet am
Donnerstag, 21. Januar, von 17.30 bis 19.30
Uhr digital statt.

Gefährliche Mikroorganismen, der Klima-
wandel, die Migration, kriegerische Ausein-
andersetzungen oder politische und ökono-
mische Umbrüche werden weiterhin soziale

Club der unmöglichen Fragen 2020/2021
Extremsituationen wie individuelle Heraus-
forderungen nach sich ziehen. In diesem
Club sollen körperlichen, psychischen, emo-
tionalen, aber auch gesamtgesellschaftli-
chen Extremsituationen unterschiedlicher
Art aus der Genderperspektive nachgespürt
und herausgefunden werden, welche Einstel-
lung und welcher Umgang hilft, mit den äu-
ßersten, existenziellen Notfällen zu verfah-
ren. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen sowie die Zoom-Ein-
leitung sind unter www.mannheim.de/club-
der-unmoeglichen-fragen-2020-2021 zu fin-
den.

Feuerwehr
verteilt 312.000 Masken

Insgesamt 312.000 FFP2-Masken wurden
vergangene Woche von Kräften der Freiwil-
ligen Feuerwehr an Mannheimer Alten- und
Pflegeheime verteilt. Damit ist deren Ver-
sorgung für ein weiteres Vierteljahr sicher-
gestellt. Die Atemschutzmasken hatte die
Stadt Mannheim vom Land erhalten.

„Unsere Berufsfeuerwehr hat diese riesi-
ge Lieferung von insgesamt 32 Paletten
Schutzmasken entsprechend der einzelnen
Einrichtungen kommissioniert und für die
Auslieferung vorbereitet. Es wurden dann
an nur einem Vormittag alle 312.000 Mas-

Lieferung für Mannheimer Alten- und Pflegeheime

ken durch unsere Freiwillige Feuerwehr der
Abteilungen Rheinau, Innenstadt und Nord
an die Träger der Einrichtungen ausgelie-
fert“, berichtet Erster Bürgermeister und
Feuerwehrdezernent Christian Specht. Er
lobt die Zusammenarbeit zwischen Berufs-
und Freiwilliger Feuerwehr: „Es hat alles rei-
bungslos funktioniert. Ich danke insbeson-
dere auch all unseren Ehrenamtlichen bei
der Freiwilligen Feuerwehr, die sich auch
jetzt, in diesen besonderen Zeiten, für das
Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger ein-
setzen.“ |ps
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Insgesamt 32 Paletten mit Atemschutzmasken wurden an die Pflegeeinrichtungen
verteilt. FOTO: STADT MANNHEIM
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Neuer Kita-Container für die Hochstätt
Im Dezember konnten die Kinder der Kinder-
tagesstätte Hochstätt in die neu gestalteten
Räume im Kita-Container am Karolingerweg
umziehen. Bildungsbürgermeister Dirk Gru-
nert übergab gemeinsam mit Karl-Heinz
Frings, Geschäftsführer der GBG – Mannhei-
mer Wohnungsbaugesellschaft mbH, die den
Interimsbau errichtet hatte, symbolisch die
Schlüssel an die Leiterin der Kita, Lykke Niel-
sen.

Die katholische Kirche hatte der Stadt
Mannheim mitgeteilt, dass sie den zweigrup-
pigen Kindergarten im Stadtteil Hochstätt
aufgeben möchte. Die Stadt plant nun in Ab-
stimmung mit der katholischen Kirche das
Gelände dafür zu nutzen, ein Kinderhaus mit
drei Krippen- und vier Kindergartengruppen
mit insgesamt 120 Plätzen in städtischer Trä-
gerschaft zu errichten. Die bauliche Fertig-
stellung wird die GBG übernehmen.

Bis der Neubau in Betrieb gehen kann,
werden die 40 Kinder des ehemaligen katho-
lischen und nun städtischen Kindergartens in
einem Container untergebracht. Dieser bie-
tet zusätzlich Raum für 30 weitere Betreu-
ungsplätze, die sukzessive belegt werden.
Die Trägerschaft und Leitung hat seit 1. Sep-
tember die Stadt Mannheim übernommen –
dabei konnten auch drei langjährige Mitar-
beiterinnen der ehemaligen Einrichtung für
die weitere Tätigkeit in der neuen gewonnen
werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt in die
schönen neuen Räume umziehen konnten
und hierdurch zusätzlich neue, dringend be-
nötigte Kindergartenplätze entstanden sind.
Und wir arbeiten mit Hochdruck daran,
durch unser neu entstehendes Kinderhaus
die Betreuungssituation im Stadtteil weiter
deutlich zu verbessern“, betonte Grunert.

Helle, freundliche Räume mit einer Haupt-
und einer Kinderküche, Gruppen- und
Schlafräumen sowie Sanitäreinrichtungen
und Mehrzweckräumen verteilen sich auf zir-
ka 650 Quadratmeter Nutzfläche, die Außen-
fläche mit Spielgeräten beträgt etwa 500
Quadratmeter.

Das Gelände musste aufgefüllt und begra-
digt werden, Zuwege, Pkw-Stellplätze und
Fahrradstellplätze wurden erstellt. Ebenso
wurde ein Kanalanschluss für Abwasser und
Hausanschlüsse für Wasser, Strom, Gas und
Internet verlegt. Die Container wurden auf
Streifenfundamente gestellt.

„Wir als GBG sehen es als unsere Aufgabe,
Angebote für Mannheimerinnen und Mann-
heimer in allen Lebensphasen zu schaffen –
mit der Kindertagesstätte in Hochstätt er-
möglichen wir dies auch für unsere kleinsten
Bürgerinnen und Bürger. Bis zur Einweihung
des Neubaus 2023 haben die Kinder hier nun
ausreichend Platz für eine optimale Betreu-

Raum für 30 zusätzliche Betreuungsplätze

ung“, so Karl-Heinz Frings.
„Die Kinder und Eltern sind begeistert von

den neuen Räumlichkeiten. Die Kinder ha-
ben diese vom ersten Tag an mit großer Freu-
de in Beschlag genommen, nachdem sie
selbst tatkräftig beim Umzug mitgeholfen
haben und ihre Stifte, Scheren, Bausteine
und Bären selbst in Kisten verpackt und in
die nahegelegene neue Einrichtung gebracht
haben. Aktuell sind die Kinder dabei, sich mit
den gewohnten Möbeln und Spielmateriali-
en in den Räumen neu zu orientieren und
dort jetzt ganz neue Spielmöglichkeiten zu
entdecken“, berichtete Einrichtungsleiterin
Lykke Nielsen. |ps

Stadtraumservice Mannheim
holt Weihnachtsbäume

Ab dem 7. Januar sammeln die Mitarbeiten-
den des Stadtraumservice Mannheim die
ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Den
genauen Abholtermin für ihren Stadtteil fin-
den die Bürgerinnen und Bürger im Abfallka-
lender und im Internet unter www.stadt-
raumservice-mannheim.de. Die Weihnachts-
bäume werden kompostiert und dadurch
dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt.
Rund 150 Tonnen Grünabfall können so jedes
Jahr zu hochwertigem Mannheimer Kom-
post verwertet werden. Wer seinen Baum
auf diese umweltfreundliche Weise entsor-
gen möchte, muss ihn zunächst von
Schmuck und Lametta befreien und – ge-
kürzt auf eine Länge von 1,50 Meter – am an-
gegebenen Termin ab 6.30 Uhr gut sichtbar
am Fahrbahnrand bereitlegen. Nur dann

nimmt ihn der Stadtraumservice mit. Die
Entsorgung der Weihnachtsbäume ist in den
Abfallgebühren enthalten. Fragen zur Weih-
nachtsbaumabholung und weiteren Themen
rund um die Abfallwirtschaft beantwortet
das Servicetelefon 115. |ps

Helferaufruf für
Landes-Sommerspiele

Die Stadt Mannheim sucht gemeinsam mit
dem Verband Special Olympics Baden-Würt-
temberg engagierte Helferinnen und Helfer,
die bei der Umsetzung der Special Olympics
Landes-Sommerspiele 2021 in Mannheim un-
terstützen. Es gibt vielfältige Einsatzmöglich-
keiten im Sport oder bei logistischen Aufga-
ben wie der Essensausgabe.

Unter dem Motto #Gemeinsam stark! fin-
den die Special Olympics Landes-Sommer-
spiele Baden-Württemberg 2021 in Mann-
heim statt. Vom 15. bis 18. Juni verwandeln
sich 16 Sportstätten in Austragungsorte der
Wettbewerbe für Menschen mit und ohne
geistige Behinderung. Die Sportarten Basket-
ball, Beachvolleyball, Boccia, Bowling, Frei-
wasserschwimmen, Handball, Judo, Kanu,
Kraftdreikampf, Leichtathletik, Radfahren,
Reiten, Schwimmen, Tennis, Tischtennis und
das wettbewerbsfreie Angebot sind in Mann-
heim vertreten. Durch das Sport-System von

Olympiade für Menschen mit geistiger Behinderung
Special Olympics wird jeder und jedem die
Möglichkeit gegeben an den Wettbewerben
teilzunehmen und diese auch zu gewinnen.
Denn die Behinderung tritt durch Klassifizie-
rungsläufe in den Hintergrund und die Leis-
tung jeder Athletin und jedes Athleten steht
im Mittelpunkt.

Um den Athletinnen und Athleten sowie
ihren Unified Partnern eine Plattform für ih-
ren Sport zu geben, brauchen die Veranstal-
ter Unterstützung. Nur so kann allen Beteilig-
ten ein unvergesslicher Wettbewerb ermög-
licht werden. Es wird eine ereignisreiche und
emotionale Woche. Das digitale Rahmenpro-
gramm inklusive Eröffnungsveranstaltung
mit olympischem Zeremoniell rundet das in-
klusive Sportfest ab. Jede und jeder ist im Sin-
ne der Inklusion willkommen. Interessierte
können sich auf der Homepage www.so-
bw.de oder telefonisch unter 0151/633 55 211
informieren. |ps

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung der Stadt Mannheim über dieVerlängerung derVeränderungssperre im Geltungsbe-
reich der Bebauungspläne Nr. 32.40“Turley-ArealTeilbereich 1“ und 32.41 „Turley-ArealTeil-
bereich 2“
Gemäß den §§ 14 und 16 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) m.W.v. 14.08.2020 und § 4GemO
Baden-Württemberg in der FassungderBekanntmachung vom24. Juli 2000, zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) hat der Gemeinderat am
15.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Anordnung derVeränderungssperre

Für die Grundstücke, Flurst.-Nrn. 614/30, 17860 bis 17869, 17870 bis 17876, 62622, 62622/1 bis
62622/9 und 62624 imGeltungsbereich der 1. Änderung der Bebauungspläne 32.40 „Turley-Areal
Teilbereich 1“ und 32.41 „Turley-Areal Teilbereich 2“ (gemäß Lageplan), wird eineVeränderungs-
sperre angeordnet.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan, der als Anlage zurVer-
änderungssperreTeil der Satzung ist (siehe „Lageplan räumlicher Geltungsbereich“).

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen derVeränderungssperre

(1) Im räumlichen Geltungsbereich derVeränderungssperre dürfen:

1.Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden;
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigerndeVeränderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, derenVeränderungennicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.

(2) Gemäß § 14 Abs. 2 BauGB kann, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, von derVeränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über
die Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung über die Anordnung derVeränderungssperre tritt amTage ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

§ 5
Geltungsdauer

(1) DieVerlängerung derVeränderungssperre tritt nach Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten
außer Kraft.

(2) Die verlängerteVeränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

Sollte dieVeränderungssperre unterVerletzungvonVerfahrens- oderFormvorschriftenderGemein-
deordnung (GemO) oder anderer auf der GemOberuhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. dieVorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43 GemOwegenGesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Stadt Mannheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll,
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Auf dieVorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 BauGB über Entschädigung beiVerän-
derungssperre, über die Geltend-machung etwaiger Entschädigungsansprüche und deren Erlö-
schen wird hingewiesen. Die Entschädigungsansprüche sind gegenüber der Stadt Mannheim gel-
tend zumachen.

Mannheim, den 07.01.2021
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (links) und Geschäftsführer der GBG,
Karl-Heinz Frings (rechts), übergaben Einrichtungsleiterin Lykke Nielsen den Haus-
schlüssel. FOTO: THOMAS TRÖSTER

Vor der Entsorgung muss der Baum-
schmuck beseitigt werden.

FOTO: TANTETATI/PIXABAY

Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim; 
Jahresabschluss zum 31.08.2019 (Wirtschaftsjahr 2018/2019) 
 
Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
1

1.1 Bilanzsumme 44.663.369,11 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 37.934.976,18 €
- das Umlaufvermögen 6.641.991,33 €
davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 2.762.160,99 €
- den Sonderposten für Investitionszuschüsse

des Anlagevermögens 15.518.333,74 €
- die Rückstellungen 2.722.107,95 €
- die Verbindlichkeiten 23.183.312,04 €

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung
Jahresgewinn 128.673,43 €
Summe der Erträge 64.526.892,33 €
Summe der Aufwendungen 64.398.218,90 €

2 Der Jahresgewinn wird wie folgt behandelt:
Auf neue Rechnung werden vorgetragen 128.673,43 €

3
wird für das W irtschaftsjahr 2018/19 Entlastung erteilt.

Der vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim geprüfte und bestätigte
Jahresabschluss 2018/2019 des Eigenbetriebs Nationaltheater wird gemäß
§ 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt:

Der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Nationaltheater

 
 
Mannheim, den 28.12.2020 
Die Betriebsleitung 

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Mannheim 
Jahresabschluss 2019 
 
Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat in seiner Sitzung am 15.12.2020  fol-
genden Beschluss gefasst:  
 
 
1. Der vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim geprüfte Jah-

resabschluss 2019 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Mannheim
wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festge-
stellt:

1.1 Bilanzsumme 70.345.038,47 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite

- das Anlagevermögen 35.181.488,82 €
- das Umlaufvermögen 34.971.918,44 €
- Rechnungsabgrenzungsposten 191.631,21 €

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital
I. Stammkapital
II. Gewinn/Verlust

Gewinn der Vorjahre
Jahresverlust

104.814,84 €

-994.585,64 €
-2.811.521,47 €

- die Rückstellungen 39.136.451,11 €
- die Verbindlichkeiten 34.909.879,63 €

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung
- Jahresverlust -2.811.521,47 €
- Summe der Erträge 65.232.230,28 €
- Summe der Aufwendungen 68.043.751,75 €

2. Behandlung des Jahresverlustes
Der Jahresverlust in Höhe von -2.811.521,47
€
wird zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von -994.585,64
€
auf neue Rechnung vorgetragen -3.806.107,11
€

3. Der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Mannheim
wird für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 
Der Jahresabschluss 2019 mit Lagebericht liegt gemäß § 16 Abs. 4 des Eigenbe-
triebsgesetzes in der Zeit  
 

vom 11.01. bis einschließlich 21.01.2021 
 

öffentlich beim Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim, Käfertaler Str. 256, im 
9. OG, Zimmer B 903 zur Einsichtnahme aus. 
 
Mannheim, den 07.01.2021 
Die Betriebsleitung 

Geltungsbereich der Veränderungssperre (ohne Maßstab)


